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                      Goy, Ulrich _ | | LEOIDALN

Von: Burchardi Dr., Jan-Erik
Gesendet: \ Dienstag, 9, Oktober 2018 10:25
An: Kluge Dr. Katharina

cc; Referat 321

Betreff: u Kritik Saarland an Ferkelkastration

httas:/ vw ww,.sr.de/sr/home/n nachrichten/politik_w wir tschaft/ferkelkastration kritik an_fristverlaengerung100.html

httsi//homburs1.ce/saaland- umweltminlster.jost-ein-einfaches-weiter-so-darf-es-hei-der-ferkelkastraion- „jetzt.
nichtmeh r-Beben-60542/

Bitosı//ruenesar.e/2018/10/07/erkellastration:saaeDundestagshneordnetemuessentaenen-imm immen/

'Es scheint sich um eine Aussage des Umweltministers des Saarlands (SPD) zu handeln, der befürchtet, dass die
Änderung gegen Art. 20a GG gestößt. Auf der HP des Umweltministerlums ist aber nichts zu finden.

Weste Grüße,

JEB

Dr. . Jän- -Erik Burchardi, LL.M

Bundesministerfum für Emährung und Landwirtschaft
Ref, L2 (Kabinett- und Parlamentangelegenheiten)
Federal Ministry of Food and Agriculture

Division of Cabinet and Parliamentary Affairs
‚Wilhelmstraße 54, 10117 Berlin

Tel, 0049/(0)30/18529-3162

Fax: 0049/(0)30/18529-3189

E-Mall: Jan-Erik.Burchardi@bmel.bund.de

Internet: www.bmel.de

WUADAHASE

                      
                        
                          
                        
                        [image: 1]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Von:

- Gesendet:
An
Ce
Betreff:

Anlagen:

Hier detaillierter,

LG. |
JEB

Goy, Ulrich _ . 18/0 \0 EN

Burchardt Dr, Jan-Erik

Dienstag, 9. Oktober 2018 11:06

Kluge Dr, Katharina

Referat 321;

an Kl, Uml -» Fwd: Verfassungsrechtliche Bederiken des Saarlands gegen

.die Ferkelkastration

2618-09-27. - Saarland verfassungsrechtliche Bedenken ÄTierSchG Vermerk
BR Drs 405-18.pdf; ATTOOOOL.htm
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                      Stellungnahme zur Frage nach einem Verstoß des in der BR- Drs. 408/48
vorgeschlagenen Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes gegen Artikel
20a Grundgesetz

Sachdarstllumg Li ungsmöglichkeiten

Nach der Vorschrift des: 8 21 Absatz 1. Satz 1 Tierschutzgesetz (TierSchG) ist die
betäubungslose Kastration unter acht Tage alter männlicher Ferkel noch bis zum
31.12.2018 zulässig. Mit dieser Datum läuft eine Übergangsfrist aus und die im
Jahr 2012 durch. Gesetzesänderung beschlossene Aufhebung des $5 Absatz 3
Nummer 1a TierSchG entfaltet Wirkung, Der unter der Drucksache 405/18 von
Bayern vorgelegte Gesetzesantrag. sieht eime weitere Verlängerung. der
Übergangsfrist bis zum 31.12.2023 vor, Er begründet dieses Anliegen damit, dass
bislarıg keine geeigneten Altemativen zur geübten Praxis der betäubungslosen
Kastration bestünden. Mögliche Narkosemethoden seien entweder mit einem hohen
Risiko für die Tier behaftet (Injektionsnarkose), noch in einer Phase der
Praxisversuche (Inhalationsnarkose) oder Gegenstand noch nicht abgeschlossener
Forschungsprojekte der Länder (Lökalanästhesie). Die Impfung mit’ Improvac, als
Alternative zum chirurgischen Eingriff an sich, erfahre eine nur geringe Akzeptanz
am Markt, Auch hier sei mehr Zeit erforderlich, um eine ausreichende öffentliche
Akzeptanz zu erreichen, Anderenfalls seien erhebliche Strukturveränderungen zu
Lasten der einheimischen Sauenhalter zu befürchten.
In den Reaktionen auf den Gesetzentwurf wurde die Frage aufgeworfen, ob die
vorgeschlagene erneute Verlängerung der Übergangsfrist mit: dem in Artikel 20a
Grundgesetz (GG) normierten Staatsziel Tierschutz vereinbar ist,

Im Jahr 2002 wurde das Staatsziel Tierschutz ins Grundgesetz aufgenommen, um
„den bereits einfachgesetzlich normierten Tierschutz [zu] stärken und die
Wirksamkeit tierschützender Vorschriften sicherl[zulstellen. [..]Dem ethischen
Tierschutz [wurde] damit Verfassungsrang verliehen.”" Das Staatsziel richtet sich
insbesondere ann den Gesetzgeber, auf die Verwirklichung des Tierschutzziels
hinzuwirken und dessen Erreichung sicherzustellen. Das heißt, in Artikel 20a GG
kommt ein. rechtsverbindlicher Gestalturigsauftrag an die Staatsgewalten zum '
Ausdruck, dem Tierschutz einen möglichst hohen Stellenwert im Rechtssystem
zuzuweisen. Individuell einklagbare Rechtspositiorren erwachsen hieraus nicht, der
. Staatszielbestimmung kommt: insbesondere Bedeutung im Kontext der Kollision von
Grundrechten und damit als verfassungsimmanente Grundrechtsschranke zu. .Als
objektiv-rechtliche Norm kann sie grundrechteverstärkenden beziehungsweise
erundrechtseinschränkenden Charakter entfalten. .
Materiell gewährleistet Artikel 20a GG drei Ziele: „den Schutz der Tiere vor nicht
artgemäßer Haltung, vermeidbaren Leiden sowie der Zerstörung ihrer
Lebensräume,“ Weitere inhaltliche Ausgestaltung erfährt Artikel 202.GG durch die
einfachgesetzlichen Regelungen des Tierschutzgesetzes. Gleichzeitig kann das in
Artikel 20a GG statuierte Staatsziel Tierschutz der Beachtung der
einfachgesetzlichen Tierschutznormen verfassungsrechtliche Bedeutung verleihen?,

 

* BT-Drs, 14/8860
” BT-Drs, 14/8860
° vgl. BVerfG vom 12.10.2010, - 2 BvF 1/07 -
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                      “Mit Blick auf die betäubungsiose Kastration ist vorliegend der Aspekt der
vermeidbaren Leiden (Artikel 204 GG} und das Verbot einem Tier ohrıe vernünftigen
Grund Schmerzen oder Leid zuzufügen (8 1 $. 2 TierSchG) relevant.
Dass die chirurgische Kastration den Ferkeln erhebliche Schmerzen verursacht, war
bereits 2012 im Rahmen der Einräumung der ersten Übergangsfrist Stand der
Erkenntnis® und wird auch durch den vorliegenden Gesetzesantrag nicht infrage -
gestellt. Auch sah der Gesetzgeber bereits 2012 Alternativen zur betäubungslosen
Kastration?

„Die Durchführung des Einerifs ohne Betäubung ist für das Ferkel mit
Schmerzen verbunden. Gemäß 5 1 Satz 2 darf niemand einem Tier ohne
vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Inzwischen
stehen mit der Durchführung des Eingriffs unter Narkose, der Immunokastration .
oder dem Verzicht auf die Kastration durch Ebermast verschiedene Alternativen
zur betäubungslosen Kastration zur Verfügung, die die Belastung der Tiere
reduzieren und auch die Praktikabilität und den Verbraucherschatz
berücksichtigen. Ein vernünfliger Grund, Ferkeln durch den Verzicht auf eine
Betäubung bei der chirur gischen Ferkelkastra tion Schmerzen Auzufügen, besteht
daher nieht mehr.“

Die betäubungslose Kastratiori verursacht folglich Leiden, die wegen bestehender
Altemativen vermeidbar wären. Auch der vorliegende Gesetzentwurf bestreitet das

Vorliegen von Alternativen nicht. Hinsichtlich der Narkoseverfahren wird: deren

Praxisreife in Abrede gestellt, hinsichtlich der (ausweislich der hiesig bekannten
Fachmeinungen zu bevorzugenden) Improvac-Impfung wird deren Marktakzeptanz
bezweifelt, Belege hierfür bleibt der Entwurf schuldig..
Eine mangelnde Marktakzeptanz der Improvac-Impfung unterstellt, stellt sich zudem
die Frage, wie diese - wenn dies in den letzten sechs Jahren seit 2012 nicht
gelungen ist - in den kommenden weiteren fünf Jahren herbeigeführt werden soll.
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Artikel 20a GG den Gesetzgeber
verpflichtet, das Staatsziel Tierschutz zu verwirklichen.
Denn bereits das Gesetz von 2012 räumte eine Überganigsfrist ein, in der die
Einführung der verschiedenen Alternativen zur betäubungslosen Kastration geprüft
. und praxistauglich vorbereitet werden sollten. Auch sollte den ‚Tierhaltern |
ausreichend Zeit zur Umorganisation ihrer betrieblichen Abläufe eingeräumt
werden:

„In der vorgesehenen Übergangszeit muss die Umstellung der Verfahren auf den
verschiedenen Stufen der Lebensmittelkette zweifelsfrei geklärt werden. Dabei
wird es, wie vom Bundesrat dargestellt, insbesondere um den praxisgerechten
_ Einsatz der Alternativverfahren in der Landwirtschaft gehen, Die Bundesregierung
unterstützt diesen Prozess durch entsprechende Forschungsaktivitä ten“

Die zunächst bis 31.42.2016 vorgesehene Übergangsfrist wurde bereits früh im
' Verfahren auf den 31.12.2018 verlängert.

u —rrırmneinsummununun anni ann aa ren

„er Drs, 17f10572
> wie vor,
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‚Die Verlängerung dieser Ühergangsfristen - die mit Blick auf den Tierschutz eine
Verschlechterung.darstellt - kann so als Verstoß gegen das Optimierungsgebot des -
Artikel 20a GG angesehen werden, demzufolge aus mehreren zur Verfügung
‚stehenden Alternativen diejenige zu wählen ist, die das Schutzgut am wenigsten
beeinträchtigt, . ae 0 .
In der Erkenntnis, dass die betäubungslose Kastration dem Grundsatz des $ 1 Satz?
TierschG selbst sowie dem Staatsziel Tierschutz zuwiderläuft, wurde ihre
gesetzliche Abschaffung herbeigeführt. Nach Abwägung und zum Ausgleich der
widerstreitenden Interessen und Grundrechtspositionen wurde eine Übergangsfrist
von sechs Jahren eingeräumt. Jede weitere Verlängerung dieser Frist würde jedoch
die zu berücksichtigenden Belange des ethisch begründeten Tierschutzes über die
Grenze eines angemessenen Ausgleichs zurückdrängen und könnte so gegen Artikel
20a GG und gegen $ 1 Satz 2 TierSchG als die den Verfassungsauftrag erfüllende.
einfachgesetzliche Norm verstoßen. | '

Sygl. BVerfG vom 12.10.2040, - 2 BvF 1/07 -
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                      Goy, Ulrich | M ElOro aA EEE

Von: Kluge Dr., Katharina

Gesendet; Dienstag, 9. Oktober 2018 15:38

An: Carganico, Hans-Albrecht

ce GERD :<::: EEE 325

Betreff: : WG: Juristische Bewertung Verlängerung Übergangsfrist Ferkelkastration

s. anliegend, Es handelt sich überwiegend um kleine redaktionelle Änderungen

Gruß
K, Kluge

Von: Carganico, Hans-Albrecht

Gesendet; Dienstag, 9. Oktober 2018 15:21

An; Referat 321

c ; Referat 325

Betreff: WG: Juristische Bewertung Verlängerung Übergangsfr ist Ferkelkastration

Einverstandlen, dass so an das BMJV zu schicken?

Grüße Carganico

Von; Kluge Dr., Katharina —
Gesendet: Dienstag, 9. Oktober 2018 10:54

EN _ __ 7)
9 Verlängerung Übergangsfrist Ferkelkastration

wie besprochen mit der Bitte um kurzfristige Prüfung und Abstimmung mit BMJV

 
  

Betreff: Juristisch

  

 

 

Gruß
K. Kluge
Verfassungsmäßig,
Verläu
Pr nn nn mn an nn nn nn nn _ -
2 " 321-LV-BM'n . |
Ferkelkastration ..
Fre 5” u un an nn menge nn . en _.
” | E
2118-09-27 -

Saarland verfase,.
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                      Goy, Ulrich __ .  aklohore3 2...

Von: , Carganico, Hans-Albrecht
Gesendet: u Dienstag,'9, Oktober 2018 15:49
An: vb4@bmjv.bund.de

  
 

ce
Beireff:

bmjv.bund.de; Referat 321; Referat 325 '
WG: Juristische Bewertung Verlängerung Übergangsfrist- Ferkelkastration

sehr gech ER

. auf Bitten meiner Hausleitung übersende ich Ihnen einen Vermerk zur Frage, ob eine Verlängerung der
Übergangsfrist nach $ 21 Absatz 1 Satz 1 des Tier: schutzgesetzes um zwei Jahre mit Artikel 20a des Grundgesetzes
vereinbar wäre, verhunden mit der Bitte um Prüfung, ob BMJV das hier gefundene Ergebnis mitträgt. Die
Angelegenheit ist leider äußerst eilig, schon, weil eine entsprechende Fraktionsinitiative noch vor Ablauf der

Übergangsfrist zum Abschluss gekommen sein müsste.

Ich würde Sie In dieser Angelegenheit gerne auch noch anrufen,

"Viele Grüße |
| 07

-Hans-Albrecht Carganico on "Jo

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BM eu)

Leiter des Referates 325, Rechtsangelegenheiten der Abtellung 3, Recht der Veteri inärberufe:-
Rochusstraße 1, 53123 Bonn

Telefon: +49 228 / 99 529-3994

Fax: +49 228 / 99 529-55 3994

E-Mail: Hans-Albrecht.Carganica@bmel.bund.de

oder: 325@bmet.bund.cke

internet: www.bmel, ae

 

 

 

Verfassungemäßig

Verfä..
Anlage mann nn. u il CE m u ann
Sta n
Ferkelkastration ..
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                      Anlage 2

  
 

2018-09-27 -
Saarlanıl verfass...
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                      _ Referat 321 Be 09.10.2018
321-34301/0005 2354

Vermerk

Juristische Bewertung der Verfassungsmäßigkeit einer Verlängerung der  Übergangs-
frist für das Verbot der betäubunugslosen Ferkelkastration vor dem Hintergrund des
Staatsziels Tierschutz Zn
Fragestellung:

Wäre eine Verlängerung der Übergangsfii ist des Verbots der betäfubungslosen Ferkeikestratin
um zwei Jahre im Hinblick auf das Staatsziel Tierschutz verfassungsmäßig?

Eine Verlängerung der Übergangsfi ‚ist für die Geltung des Verbois der betäubungslosen Fer-
kelkastration um zwei Jahre ist nach hiesiger Auffassung mit höherrang gigem Recht vereinbar,
Der par lamentarische Gesetzgeber ist nicht nur bei der Wahl der Mittel zur Erreichung von
Tierschutzzielen frei. Er ist auch nicht gehindert, in Reaktion auf auft tetende Problemlagen

\ Änderungen an einem bereits gesetzlich geregelten’ Tierschutzkonzept vorzunehmen und i in
diesem Rahmen beispielsweise eine (estgelegte Über gangsfrist in einem angemessenen Rah-
men zu verlängern.

Zwar wird der Tierschutz durch eine Verlängerung der Übergangsfrist für die betäubungslose
Ferkelkastration beeinträchtigt. Er wird allerdings (noch) nicht unvertretbar über die Grenze
eines angemessenen Ausgjeichs zurückgedrän gt. Denn die in dem Gesetzesantr MGEEEEEND
(Anlage 1) für eine Verlängerung der Übergangsfrist - dort waren fünf Jahre vorgesehen —
geltend gemachten Gründe treffen zu und werden seitens des BMEL geteilt, Die in dem Ge-
setzesantrag zu Recht befürchteten Strukturveränderungen in der Schweinehältung ohne eine
Verlängerung der Übergangsfrist wären in der Folge mit massiven Eingriffen in grundrecht-
lich geschützte Positionen der Schweinehalter verbunden, dieim Rahmen des genannten Aus-
gleichs i in Rechnung zu stellen wären.

"Dem kann auch nicht die geltende, auf etwa fünfeinhalb J ahre bemessene Übergangsfrist ent-
gegengehalten werden, wie das in der Stellungnahme des Saarlands „zur Frage nach einem
Verstoß des in der BR-Drs. 405/18 vorgeschlagenen Geseizes zur Änderung des Tierschutz- |
gesetzes gegen Artikel 20a Grundgesetz“ (Anlage 2) geschieht. Sie zeugt im Gegenteil davon,
dass auch im Jähr 2013, in dem die Übergangsregelung erlassen worden ist, die Alternativen
zu betäubungslosen Ferkelkastration praxisreif und flächendeckend noch nicht zur Verfü-
gung standen. Die seiner Zeit festgesetzte Übergangsfrist beruhte also auf einer Prognose, auf
Erwartungen, die sich so nicht erfüllt haben. In einem solchen Fall muss es dem Gesetzgeber
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                      möglich sein, auf die tatsächlichen Verhältnisse zu reagieren und mit gesetzlichen Regelun-
„gen den Verhältnissen, die sich anders als erwartet entwickelt haben, Rechnung zu tragen.

323,321
Ca. x,
9/10 | Ro

9.10. °
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